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RS OGH 1956/6/6 1Ob303/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1956

Norm

ABGB §810

AußStrG §9 D1

AußStrG §145

Rechtssatz

Der Vertragspartner des späteren Erben hat kein Rekursrecht gegen die Verweigerung der abhandlungsbehördlichen

Genehmigung eines vom noch nicht erbserklärten Erben über Vermögenschaften des Nachlasses abgeschlossenen

Rechtsgeschäftes (das mangels Berechtigung des späteren Erben im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses unwirksam ist).
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